Mündliche Prüfung vom 05. August 2003

Vorsitzender: Prof. Dr. Kreutz 

1. Beisitzer: Vors. Richter am OLG Geng

2. Beisitzer: Staatsanwalt Dr. Steinmetz
3. Beisitzer: Vors. Richter am VG Riehl

Ergebnisse:

	
	Klausuren
	HA
	Mündlich
	Wahlfach
	Soz.P.
	Gesamt

	K1
	nicht zugelassen
	---
	---
	ArbeitsR
	---
	---

	K2
	11
	5
	7,5
	13 (StrafR)
	14
	15
	11
	15
	Kriminologie
	0,56
	12,00

	K3
	03
	08
	03
	04 (ArbR)
	05
	07
	08
	11
	ArbeitsR
	0,26
	6,00

	K4
	05
	03
	06
	09 (ZivilR)
	09
	08
	07
	13
	ArbeitsR
	0,30
	7,84

	K5
	nicht zugelassen
	---
	---
	Kriminologie
	---
	---


Zur Person:

Es war für Herrn Dr. Steinmetz die erste Prüfung, die er als nahezu perfekter Prüfer meisterte. Er „kommentierte“ jede Äußerung der Kandidaten mit deutlicher Mimik und Gestik, sodass man noch während des Satzes die Gelegenheit hatte, zu einem anderen Ergebnis zu kommen, als man ursprünglich vorhatte. Er fragte geduldig nach, wenn man sich „verheddert“ hatte und brachte einen damit auf die richtige Lösung. Es herrschte eine sehr lockere Atmosphäre während der Strafrechtsprüfung.

Was bei einer Kandidatin für Verunsicherung sorgte war, dass er sich während der anderen Prüfung sehr deutlich Notizen zu Leistungen und Fehlleistungen machte. Aber: Herzlichen Glückwunsch zu diesem Prüfer !
Zur Sache:
Herr Dr. Steinmetz stellte einen einzigen Fall:

Die Mutter (M) des B zieht aufgrund zunehmender Alterserscheinungen in eine Einliegerwohnung im Hause des B ein. Ihrem Sohn erteilt sie Kontovollmacht sowie die Vollmacht, sie in Vermögensangelegenheiten zu vertreten. Außerdem erhält er ihre EC-Karte nebst Geheimnummer. 

Unter nicht geklärten Umständen erlangt B Verrechnungsschecks für das Konto der S – der Schwester der M, die kürzlich verstorben ist – von denen er einen mit 6000,- € und der Kontonummer der M versieht. Anschließend unterschreibt er mit dem Namen der S.

Diesen Scheck löst er bei der kontoführenden Bank seiner Mutter – der Sparda-Bank – ein, die das Geld auch dem Konto der M gutschreibt, obwohl das Konto der S zwischenzeitlich aufgelöst worden ist. Anschließend hebt B mit der EC-Karte der M und der PIN jeweils 3 mal 1000,- € an Automaten der Sparda-Bank und der HASPA ab. Einen Strafantrag hat die M nicht gestellt. 

Wie hat B sich strafbar gemacht ?
Zuerst sollten die (i.E. 3) Handlungsabschnitte genannt werden.

Begonnen wurde die Prüfung mit der Strafbarkeit nach § 267 I.
Während Dr. Steinmetz den Urkundenbegriff nicht erläutert haben wollte, legte er auf das Merkmal „unecht“ größeren Wert. Ferner wurde das Verhältnis der drei Varianten der Urkundenfälschung angerissen. Im Ergebnis wurde § 267 I schließlich bejaht.

Danach wurde § 242 I an den Scheckformularen geprüft.

Der Todeszeitpunkt der S sowie die Umstände unter denen B an die Schecks gelangte, sind nicht bekannt, fraglich war, worauf sich dies auswirkt: Auf den Gewahrsamsbruch. In dubio pro reo war hier von der Gewahrsamslosigkeit der Schecks auszugehen. Eine Strafbarkeit nach § 242 I schied damit aus.

In Betracht käme evtl. § 246 I, dieser wurde jedoch erst einmal zurückgestellt

Weiterhin war § 263 I gegenüber und zu Lasten der Sparda-Bank zu prüfen.

Problematisiert wurde hier die Täuschung über Tatsachen: Was ist hier die „Tatsache“?  Dr. Steinmetz fragte nach, ob es ein Gesetz gebe, das hier evtl. weiterhilft. Er wollte hier auf das Scheckgesetz (Schönf. 56) und daraus den Art. 1 Nr. 6 hinaus. Damit hatte dieses Thema aber auch sein Bewenden. Im Ergebnis wurde § 263 I bejaht. 

Wir kamen nochmals auf eine Strafbarkeit nach § 246 I zurück und sprachen die formelle Subsidiaritätsklausel an, die hier erfüllt wäre. Also scheidet auch § 246 I hinsichtlich der Scheckformulare aus.

Weiterhin kamen § 263a sowie § 266b in Betracht, zwischen denen zunächst abstrakt abgegrenzt werden sollte. Dann begann eine Prüfung des § 263a.

Problematisiert wurde zunächst, ob das „Ingangsetzen“ des Auszahlungsvorgangs eine „Beeinflussung“ darstellen kann. Es wurde jedoch mit der heute h.M. als stärkste Form des Beeinflussens bewertet. Weiterhin wurde auf die betrugsspezifische Auslegung des Merkmals „Beeinflussung“ abgestellt. Ein täuschungsäquivalentes Verhalten des B konnte hier nicht erblickt werden, daher schied eine Strafbarkeit nach § 263a aus.

Erklärt werden sollte noch der Grund für die „Betrugsspezfische Auslegung“ und der Grund für die Schaffung des § 263a. Schließlich wurde kurz die Gegenansicht zu dieser Sichtweise angesprochen.

Danach wurde § 266b geprüft, der für den formell berechtigten Karteninhaber gilt. Dr. Steinmetz stellte die Frage, ob EC-Karten Scheckkarten oder Kreditkarten seien. Es wurde herausgearbeitet, dass dies davon abhinge, ob sie bei der eigenen oder bei einer Fremdbank zum Abheben (denn nur im letzteren Fall spielt die Garantiefunktion eine Rolle, die die EC-Karte zur Scheckkarte macht) genutzt wird. Eine kurze Diskussion ob evtl. AGB-Verstöße etwas an der Berechtigung des B ändern könnten, führte zum negativen Ergebnis. 

Eine Strafbarkeit nach § 266b wurde also bejaht für die Abhebungsvorgänge bei der HASPA, nicht aber für jene bei der Sparda-Bank.

Dr. Steinmetz fragte, wie man evtl. die Strafbarkeitslücke hinsichtlich der Abhebungen bei der Sparda-Bank schließen könnte.

Erwogen wurde eine Prüfung des § 266 – es fand eine kurze Diskussion über den Unterschied zwischen Missbrauchs- und Treubruchstatbestand sowie über die Vermögensbetreuungspflicht statt. Es wurde festgestellt, dass eine solche gegenüber der Bank wohl nicht in Betracht kommt, jedoch gegenüber der M. Eine Strafbarkeit nach § 266 wäre wohl zu bejahen, jedoch ist zu beachten, dass über § 266 II auch § 247 Anwendung findet, die M aber keinen Strafantrag gestellt hat. 

Ferner wurde  § 265a erwogen, es waren alle Tatbestandsmerkmale zu nennen, insbesondere das des Erschleichens, an dem es hier bereits fehlt. Außerdem war Dr. Steinmetz die „Unentgeltlichkeit“ als Tatbestandsmerkmal wichtig, die im Tatbestand nur als Bezugspunkt der Absicht ausdrücklich erwähnt ist. Auch die Unentgeltlichkeit wäre hier zu verneinen, eine Strafbarkeit nach §  265a scheidet aus.

Schließlich wurde nochmals § 246 I angesprochen, jedoch mit dem Hinweis darauf abgelehnt, dass das Geld aus den Automaten für B nicht fremd war. Eine bloß bedingte Übereignung durch die Bank an B kommt nicht in Betracht.

Wahlfach Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug
Dr. Steinmetz prüfte einen Fall aus dem Strafvollzugsrecht:

Der Gefangene G, der in der JVA Kiel einsitzt, stellt bei der Gefängnisleitung den Antrag, dass seine Frau ihm einen Gameboy sowie einen PC beschaffen dürfe. Mit letzterem will er seine Briefe schreiben, die er bisher immer mit seiner elektrischen Schreibmaschine erstellt hat. Der PC verfügt über ein DVD-Laufwerk, jedoch nicht über die Möglichkeit der Internetnutzung. Die Anstaltsleitung lehnt den Antrag ab, auch ein Widerspruch bleibt erfolglos. Daraufhin fragt G seinen Anwalt (in Person des Kandidaten 2), ob es Erfolg versprechend wäre, sich hiergegen gerichtlich zu wehren.

Zu prüfen war ein Antrag des G auf gerichtliche Entscheidung nach § 109 StVollzG.

A. Zulässigkeit

I. Antragsgegenstand, § 109 I – Maßnahme beim Vollzug der Erwachsenenstrafe

Zu nennen war die statthafte Antragsart, vorliegend der Verpflichtungsantrag, §§ 109 I S. 2, 115 IV S. 1, 2. Der Kandidat erwähnte noch, dass vor Einführung des StVollzG § 23 EGGVG für die Rechtwegeröffnung zu beachten gewesen wäre. Dass dieser aber nun aufgrund seiner Subsidiarität hinter § 109 StVollzG zurücktrete.

II. Die Antragsbefugnis nach § 109 III wurde mit Hinweis auf die Möglichkeit der Verletzung des Rechtes aus § 70 StVollzG bejaht.

III. Ein Vorverfahren (§ 109 III) hat hier stattgefunden.

IV. Zuständiges Gericht (§ 110) ist hier die Strafvollstreckungskammer beim Landgericht Kiel.

V. Form und Frist sind gewahrt, §§ 112, 113.

B. Begründetheit

Geprüft werden sollte eine Verletzung des Rechtes des G aus § 70 StVollzG durch die Ablehnung des Antrags. Zunächst kam es Dr. Steinmetz darauf an, herauszuarbeiten, dass § 70 I zwar keine gebundene Entscheidung beinhalte, in Anbetracht der hohen Bedeutung der betroffenen Grundrechte (v.a. Informationsfreiheit) jedoch als eine solche anzusehen ist.

Beide Gegenstände sind als solche zur Freizeitbeschäftigung einzuordnen. Sodann musste jedoch zwischen dem PC und dem Gameboy differenziert werden. Bei dem PC fiel vor allem ins Gewicht, dass er ein Sicherheitsrisiko (§ 70 II Nr. 2) darstellen kann, wenn sein Gehäuse als Versteck genutzt wird oder mit dem DVD-Laufwerk verbotene oder indizierte Filme abgespielt werden.

Es war weiterhin auf die Sicherheit abzustellen, die aus der Übersichtlichkeit des Haftraumes folgt. Diese Sicherheit limitiert die Möglichkeiten des Besitzes von Gegenständen für die Freizeitgestaltung. 

Außerdem war auf den Gleichstellungsgrundsatz aus § 3 I hinzuweisen, der es aber nicht erfordert, dass dem Gefangenen ein PC zur Verfügung steht. Dies müsse umso mehr gelten, als er bisher eine elektrische Schreibmaschine besaß, die ihm nunmehr lediglich zu unbequem geworden ist. 

Außerdem ist das primäre Vollzugsziel der Resozialisierung zu berücksichtigen, dem könnte es u.a. entgegenstehen, wenn der Gefangene mit seinem PC die Möglichkeit bekäme, sich von allen übrigen Geschehnissen der Anstalt fernzuhalten und damit an resozialisierenden Programmen nicht mehr teilnimmt.

Nach alledem ist dem Mandanten zu raten, ein gerichtliches Verfahren hinsichtlich des Gameboy anzustrengen, hinsichtlich des PC dagegen nicht. 

